
Landkreis Stendal  

Der Landrat  

  

Bekanntmachung zum Interessenbekundungsverfahren für die Wahl der ehrenamtlichen 

Richter*innen für das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt  

  

Die derzeitige Amtszeit ehrenamtlicher Richter*innen des Oberverwaltungsgerichts endet im Dezember 

2023. Für die bevorstehende neue Wahlperiode von 5 Jahren obliegt es dem Landkreis Stendal eine 

Vorschlagsliste von interessierten und geeigneten Personen einzureichen.   

  

Ehrenamtliche Richter*innen wirken bei den mündlichen Verhandlungen sowie der Urteilsfindung mit 

gleichen Rechten wie die Berufsrichter*innen mit und sind nur dem Gesetz und Recht unterworfen.  

  

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zum Beispiel im Baurecht, 

im Sozialrecht oder über vermögensrechtliche Ansprüche. Diese Aufzählung kann nur einen Auszug aus 

der vielseitigen und wesentlich umfassenderen Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts wiedergeben.  

 

Als ehrenamtliche Richter*innen des Oberverwaltungsgerichts kann gewählt werden, wer Deutscher im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet und 

den Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks (Land Sachsen-Anhalt) hat.  

  

Ausgenommen von der Berufung zum/zur ehrenamtlichen Richter*innen am Oberverwaltungsgericht sind 

Personen, die   

1. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen und wegen 

einer vorsätzlichen Tat zur einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt wurden  

2. wegen einer Tat angeklagt sind, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

zur Folge haben kann  

3. kein Wahlrecht zu den gesetzgebenden Körperschaften des Landes besitzen  

4. durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind.  

  

Weiterhin können Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden 

Körperschaften eines Landes, der Bundesregierung oder einer Landesregierung, Richter*innen 

(Berufsrichter*innen), Beamt*innen oder Angestellte im öffentlichen Dienst, Berufssoldat*innen bzw. 

Soldat*innen auf Zeit und Rechtsanwälte, Notare oder Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten 

geschäftsmäßig besorgen, nicht ehrenamtliche Richter des Oberverwaltungsgerichts sein.   

  

Bürger*innen des Landkreises Stendal, die sich für die ehrenamtliche Tätigkeit interessieren und die 

Voraussetzungen erfüllen, können den anliegenden Personalbogen und die Erklärung gemäß § 44a DRiG 

ausgefüllt bis spätestens zum 07.07.2023 beim Ordnungsamt des Landkreises Stendal, Wendstraße 30 in 

39576 Hansestadt Stendal einreichen.   

Eine Interessenbekundung sowie die Klärung weiterer Fragen ist unter der Telefonnummer 03931 608006 

oder per Mail ordnungsamt@landkreis-stendal.de möglich.  

   

Stendal, den 27. Juni 2023 

  

 

 

Patrick Puhlmann  

 

  

Anlage:   

   - Personalbogen  

  -  Erklärung gemäß § 44a DRiG  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 



 
  

  

  

  

  

  


